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EinMoment Unachtsamkeit, und
die Busse der SBB folgt per Post.
Ein vergessener Check-in oder
Check-out in der SBB-App ge-
nügt. Genau das soll verschwin-
den: «Bei dieserneuenTechnolo-
giemüssenNutzende nichtmehr
daran denken, sich vor der Fahrt
ein- und nach der Fahrt auszu
checken», sagt Michaela Ruoss
von der Branchenorganisation
Alliance Swiss Pass in der Sen
dung «Heute Morgen» auf SRF.

Das neue System ist eineWei-
terentwicklung des bestehenden
Easyride-Angebots in der SBB-
App.Dortmüssen Fahrgäste ihre
Reise heute noch aktiv starten
und beenden – was immer wie-
der zu Fehlern führt.

Genau hier setzt die neue
Technologie an: «Be-in – Be-

out», kurz Bibo, übernimmt die-
sen Schritt vollständig. Die App
erkennt selbstständig, ob sich
jemand im öffentlichen Verkehr
befindet, erstellt automatisch ein
gültiges Ticket und rechnet den
Preis im Hintergrund ab. Auch
beimUmsteigen funktioniert das
System ohne weiteres Zutun.

Das System bietet den Kom-
fort eines Generalabonnements,
bezahlenmussman aber nur die
effektiv gefahrenen Kilometer.

Die neue Funktionwird bei
Erfolg in SBB-Apps integriert
Einen ähnlichen Ansatz gibt
es bereits: Auch die privat
entwickelte App Fairtiq erkennt
Fahrten automatisch – unabhän-
gig von SBB und Alliance Swiss
Pass. Dabei nutzt sie Smart-

phone-Sensoren und Standort-
daten, nicht die in Fahrzeugen
verbaute Bluetooth-Technologie.

Bibo hingegen ist Teil eines
Branchenprojekts, das nicht nur
den Ticketkauf, sondern das ge-
samte Tarifsystem verändern
könnte.

Wie gut das System funktio-
niert, soll ein Feldversuch zeigen:
Vom27.April bis Ende Juni testen
3000 Nutzerinnen und Nutzer
die Technologiewährend zweier
Monate im Alltag. Dabei geht es
vor allem darum, ob die auto
matische Erkennung fehlerfrei
arbeitet und die Preise korrekt
und fair berechnet werden.

Falls der Test positiv ausfällt,
ist geplant, die Funktion in be-
stehende Apps wie SBB Mobile
zu integrieren.

Technisch basiert das System auf
sogenanntenBluetooth-Beacons,
die in Zügen,Trams und Bussen
installiert sind. Diese kleinen
Sender erkennen in der Kombi-
nation mit der App, ob sich eine
Person im Fahrzeug befindet.
So kann die Fahrt automatisch
erfasst und korrekt zugeordnet
werden.

Die SBB bestätigen, dass ihre
Züge bereits mit der nötigen
Technologie ausgestattet sind.
Nicht überall funktioniert das
System jedoch gleich: Interna
tionale Züge wie TGV oder ICE
sind teilweise ausgenommen.

Mit der automatischen Erfas-
sung von Fahrten gehen auch
sensible persönliche Standort
daten einher. Entsprechend
rückt derDatenschutz in den Fo-

kus. Der Eidgenössische Daten-
schutz- und Öffentlichkeitsbe-
auftragte steht laut «HeuteMor-
gen»mit der Branche in Kontakt
und begleitet das Projekt. Dabei
könne die Behörde in einer spä-
teren Phase auch prüfend oder
aufsichtsrechtlich tätig werden.

Kundenorganisation Pro
Bahn begrüsst neues System
Kritiker verweisen zudem da-
rauf, dass Fahrgäste weiterhin
Alternativen brauchen.Die Kun-
denorganisation Pro Bahn be-
grüsst das System zwar– fordert
aber, dass bestehende Angebo-
te wie klassische Tickets erhal-
ten bleiben.

Die neue Technologie ist Teil
eines grösseren Projekts: Unter
demNamen «MyRide» testet die

Branche derzeit ein neues Preis-
system für den öffentlichenVer-
kehr. Dabei sollen Fahrten nicht
mehr nach Zonen oder Strecken,
sondern nach effektiv zurück-
gelegten Kilometern abgerech-
net werden.

Bibo übernimmt dabei die
technische Grundlage: Die auto-
matische Erfassung der Fahrten
ermöglicht erst die nutzungs
basierte Abrechnung.

Bei den SBB sieht man darin
einen grundlegenden Wandel.
«Der Kunde muss sich keine
Gedanken mehr machen, ist er
rechtzeitig parat, hat er das rich-
tige Billett? Sondern er steigt ein,
er steigt aus», sagt SBB-Digital-
chef Parand Rohani.

Edgar Schuler

Einsteigen genügt: Schweizer ÖV-Branche testet vollautomatisches Sorglos-Ticket
SBB Eine neue App erstellt Tickets automatisch und rechnet im Hintergrund ab. Der Test mit 300 Personen startet im April.
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Wegen einer Verspätung den
Anschluss verpasst und dannmit
einem anderen Zug durch eine
zusätzliche Zone gefahren: Wie
diese Redaktion berichtet hatte,
erhielt Rentner Lukas Fierz mit
seinemWanderkollegen deswe-
gen einen Eintrag ins Schwarz-
fahrerregister. Obwohl offen-
sichtlich keine Täuschungsab-
sicht vorlag.DerArtikel sorgte für
zahlreiche kritische Reaktionen.

Ein knapp 80-jähriger Leser
schildert einen weiteren Fall:
Seine Ehefrau hatte ihm für eine
Fahrt nach Zürich ein Billett aus-
gedruckt,daermitdigitalenHilfs-
mitteln Mühe hat. Er geriet in
eine Kontrolle: Da der Vorname
derEhefrau auf demBillett stand,
war es ungültig. Dass die Ehe-
frau nicht mitreiste, half nichts:
Er musste einen Zuschlag von
200 Franken bezahlen. Begrün-
det wurde dies im mündlichen
Gespräch angeblichmit «Urkun-
denfälschung». Er will nicht die
Kontrollen pauschal kritisieren.
«Aber ein gewisses Augenmass
könnte man erwarten.»

Für einen anderen Namen
sind 200 Franken üblich
Die SBB wollen sich nicht zum
Einzelfall äussern, der ihnen
nicht vorliegt. Auf Anfrage teilen
sie mit, dass man sich bewusst
sei, dass Kundinnen undKunden
sich ungerecht behandelt füh-
len könnten. Im Moment einer
Kontrolle sei für das Zugperso-
nal jedoch oft nicht erkennbar,
ob ein Irrtum oder eine bewuss-
te Regelverletzungvorliege. «Da-
rum braucht es eine einheitli-
che Grundregel – mit der Mög-
lichkeit, den Fall nachträglich
zu prüfen.» Bei offensichtlichen
Irrtümern würden jedes Jahr in
Tausenden Fällen nachträglich
kulante Entscheide getroffen,
wenn die Reisenden beim Ser-
vicecenter reklamierten.

Wie eine Recherche zeigt, sind
bei falschenNamen auf demBil-
lett Zuschläge von 200 Franken
wie im genannten Fall üblich. In
denBestimmungen ist zwarnicht
von einer strafrechtlich relevan-
tenUrkundenfälschung die Rede,
sondern vom Missbrauch eines
personalisierten Billetts durch

eine Drittperson. Ein Ticket gilt
demnach nur für jene Person,
deren Name darauf vermerkt
ist. Eine Übertragung ist nicht
erlaubt. Selbst wenn der Name
falsch geschrieben ist, kann es
Probleme geben.

Wenn das Billett trotzdem
weitergegebenwird,müssen alle
involvierten Personen einen Zu-
schlag von je 100 Franken bezah-

len – im vorliegenden Fall also
sowohl die Ehefrau als Käuferin
als auch der Reisende.

Der 84-jährige Lukas Fierz
fühlt sich ermutigt, seinen Ein-
trag ins Schwarzfahrerregister
anzufechten. Er hat nach einer
Verspätung amBahnhof Zürich-
Stadelhofen den nächstbesten
Anschluss gewählt, den ihm die
SBB-Appvorgeschlagen hat.Weil
die Strecke durch eine zusätzli-
cheTarifzone führte, erhielt er ei-
nen Registereintrag und musste
einen Zuschlag bezahlen.

Tatsächlich scheint Fierz auf
den ersten Blick imRecht zu sein.
Denn gemäss den Tarifbestim-
mungen haben Reisende bei ei-
nerVerspätungAnspruch auf die
Weiterreise «mit der nächsten
geeignetenVerbindung oderüber
einen Hilfsweg ohne Nachzah-
lung eines höheren Fahrprei-

ses». Für Fierz ist klar, dass er die
nächste geeignete Verbindung
gewählt hat.

Doch die SBB und andere öf-
fentlicheTransportunternehmen
legen diesen Passus anders aus:
Demnach bedeutet eine «geeig-
nete Verbindung», dass die Ta-
rifzonen dem gelösten Billett
entsprechen müssen. Eine Aus-
nahme ist nurbei einer Strecken-
sperrung möglich.

Zivilrechtliche Verfahren
finden kaum je statt
Passagiere, die sich ungerecht
behandelt fühlen,müssen zuerst
die Kundendienste der Trans-
portunternehmen beziehungs-
weise das Servicecenter der SBB
kontaktieren. Führt dies nicht
zum gewünschten Ergebnis,
steht der Ombudsmann des öf-
fentlichen Verkehrs als Vermitt-

lungsinstanz bereit. Hans Höhe-
ner, derdiese Funktion bekleidet,
betont jedoch, dass seine Stelle
lediglich Empfehlungen abgeben
könne und keine Entscheidungs-
befugnis besitze. Ein zivilrecht-
liches Verfahren wäre die letzte
Option, findet aber laut Höhener
aufgrund der relativ tiefen Be-
träge kaum je statt.

Dass die Billettpflicht durch-
gesetzt werden müsse, sei klar.
Dennoch beschäftigt Höhener
die aktuelle Situation. Er kündigt
an, das Thema der rigiden Kon-
trollpraxis in seinem nächsten
Jahresbericht im Juni kritisch zu
beleuchten. Er hinterfragt insbe-
sondere das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis der bürokratischen Pro-
zesse bei geringfügigen Tarif
abweichungen.

Der ganze Aufwand mit Pro-
tokollierung und allfälligen Ab-

klärungen in umstrittenen Fäl-
len sei durch die Zuschläge oft
nicht ausreichend gedeckt. Hin-
zu komme, dass das Personal im
Fernverkehr bei mehreren Vor-
fällen oft nicht mehr alle Wagen
kontrollieren könne. Deshalb
verlangt Höhener mehr Flexibi-
lität, wenn bei Reisenden offen-
sichtlich keine Täuschungsab-
sicht vorliege.

Für Schwarzfahren landen
manche im Gefängnis
«Irgendwo muss eine Instanz
vernünftige Kulanzregelungen
anwenden»,meint derOmbuds-
mann.Er kritisiert, dass das heu-
tige System kaum Spielraum
fürmenschliches Ermessen lasse.
Dies führe zu absurden Situatio-
nenwie der sogenannten Sekun-
denstrafe, bei der ein Billett Se-
kunden nach der Abfahrt gelöst
werde.Wenndie Kontrolle erst 10
bis 20Minuten später stattfinde,
könneman demReisenden beim
besten Willen kein unredliches
Verhalten vorwerfen.

Bemerkenswert ist schliesslich
auch, dass eine stattliche Zahl
an Schwarzfahrerinnen und
Schwarzfahrern am Ende die
verhängten Bussenwegen Straf-
anzeigen imGefängnis absitzen.
Basil Weingartner vom neu ge-
gründeten Verein Freiheitsent-
zugskritik fordert den Branchen-
verbandAlliance Swiss Pass und
die öffentlichenTransportunter
nehmen auf, von Strafanzeigen
abzusehen. Bei einer Busse
könnten die Betroffenen in der
Regel pro Gefängnistag 80 bis
100 Franken absitzen. Doch den
Steuerzahler koste jederGefäng-
nistag ein Mehrfaches davon.

Zudem handle es sich bei den
Betroffenen oft um Personen
ohne Geld, die beispielsweise
auf dem Weg zur Gassenküche
in öffentlichen Verkehrsmitteln
in eine Kontrolle gerieten, sagt
Weingartner. Bei diesen neben
der Betreibung auch noch eine
Strafanzeige einzureichen, habe
keinen Sinn. Jährlich gibt es laut
Weingartner in der Schweiz rund
5000Haftantrittewegen Bussen
und Geldstrafen. Der häufigs-
te Grund sei das Schwarzfahren.
Genaue Zahlen dazu gibt es nicht,
da nicht alle Kantone die Grün-
de statistisch erheben.

Ombudsmann kritisiert rigide Kontrollpraxis
Als Schwarzfahrer abgestempelt Falscher Name, Sekunden zu spät gelöst, eine Zone zu viel – und schon muss man eine Busse bezahlen.
Hans Höhener, Ombudsmann für öffentlichen Verkehr, fordert mehr Flexibilität, wenn keine Täuschungsabsicht vorliegt.

Kontrolleure handeln meist nach Vorschrift, selbst wenn bei den Reisenden offensichtlich keine Täuschungsabsicht vorliegt. Foto: «20 Minuten»

Passagiere,
die sich ungerecht
behandelt fühlen,
müssen zuerst
die Kundendienste
kontaktieren.

Basil
Hervorheben


